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Vorwort

Ein Jahrbuch zum Thema «Verfassung»? Das klingt nach trockener

Materie. Oder gehören Sie zu den Menschen, die das Grundgesetz

des Staates auf dem Nachttisch liegen haben? Im beruflichen,

politischen oder privaten Alltagwerden Sie eher selten die
Artikel der Verfassung des Kantons oder des Bundes konsultieren.

Allerdings sind Verfassungen - die aktuellen ebenso wie
historische - fundamentale Texte. Sie enthalten rechtlich
verbindliche Regelungen über die Schaffung und Legitimation der
staatlichen Organe, über deren Funktionen sowie über das

Verfahren der Verfassungsänderung, und sie enthalten
Grundrechtskataloge, in denen die Rechte und Pflichten der Bürgerinnen

und Bürger beschrieben sind. Schliesslich zeugen sie

immer auch von der politischen und gesellschaftlichen
Grundstimmung, die zur Zeit ihres Entstehens herrschte, von der
«Gesinnung des Volkes», wie es in älteren Texten bisweilen heisst.

Nicht zuletzt deshalb sind Verfassungen Schriftstücke, von
denen eine gewisse Faszination ausgeht, wenn man sich auf sie

einlässt. Denn das immer neu auszuhandelnde Verhältnis
zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen Individuum und
Gesellschaft, ist ein zeitloses Thema, das in der heutigen Form
im 17. Jahrhundert in England und im 19. Jahrhundert in der
Schweiz mit den neuzeitlichen Verfassungsbewegungen seinen

Anfang genommen hat. Spannend dünkt uns in der Rückschau
die Beobachtung, welche Anstrengungen es brauchte, um heute
Selbstverständliches wie die Gewaltenteilung und die Grundrechte,

zu denen auch das Frauenstimm- und Wahlrecht gehört,
einzuführen. Die Entstehungsgeschichten der modernen
Verfassungen seit der Aufklärung machen die Komplexität der
Demokratie sichtbar - und gleichzeitig auch ihre Fragilität.

Die Schilderungen der Verfassungsgeschichten beider
Appenzell, die Sie im vorliegenden Jahrbuch finden, verdanken wir
Sandro Frefel, Landesarchivar von Appenzell Innerrhoden, und
Ursula Butz, wissenschaftliche Archivarin im Staatsarchiv von
Appenzell Ausserrhoden. Es ist nicht bloss eine amüsante und
spannende, sondern auch eine aufschlussreiche Lektüre. Die
beiden Texte spiegeln die grundlegenden historischen Entwicklungen

und Unterschiede der beiden Kantone und zeigen die
Konfliktlinien zwischen liberalen und konservativen Positionen,
entlang derer politisch diskutiert, gerungen und manchmal tu-
multuös gestritten wurde - bis sinnvolle und für alle Seiten
annehmbare Kompromisse gefunden waren. Im politischen
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Ûsiit futâeë SSovt bon einem Semömatine, über
fccrô Se6eu unb ©treten in unfern ülppen-

jeUerlanbe.

Sie appettjeUer leben in einem Weinen ©Mute, in
welchem Weier StbetO-/ nod ®efdledtt>>, nod oniere SEor.

redte berrfden. ®er arme girt fo vier nie ier Steide,
uni ier »nner fo riet nie ier »orncimfte $crr. Sßir baben

unfere SanitSgemeinien an lenen wir unfre b»be Sanies,
vOrigfeit fetDcr fönnen fejen uni entfejcn/ wählen ober.be-

(ifitigen. £>, weld' eine fdötte ©ade! SOTöge bod iicfes
föfllide Äfeinob nod Safrtaufenïe fortbegeben uni wie

ein »äterlider Segen «uf Äinier uni Siniebfinier umm-

getaftet uns fein uni bleiben!

Wd/ Wie riete' Sanfeni SUlenfden fini, iie fid und
einet folden fjteibeif febnen, uni,.fo oft-fie »»nier Sippen,

jeder Sfretbeit böten, in tbtem fjtmérn inrnnd fülterh werben

aber mit iiefem ill ets n»d nidr getixin; mit iiefem

(lebt n»d uidt attei gut ; wir tollten nud ein feftetl @e.

fej baben, und wetdem ftd jeber Sanimann, fo wie attd

iie ûbrigfeit, tic&tett nni »erhalten fann ntti fo«.

©it baben s»ar ©efeje ; wir haben ins fogenatnttc

Ennibud, ins Sanimaniat, iie grfamtthilfe uni Scfdiüffe

iel ®rogen Kadett; allein, was niijt es uni? Set
gemeine Sanimann fann (id nidt iaran halten ; iie Übrig,

feit eben fo wenig, foniern iiefc mifg febr oft nad S3ttf.

führ uni nad ©utbeftuien anheilen. #1 iti Jejt tV'lini
wirb wobt nod tange' fo fein, bat Sfitlle eintreten, für

weide matt feine ©efejc bat ; and tö#ü #<*# »'dt f'!r ä"£

Von 1831 bis 1833 erschien in He-
risau das Appenzellische Volksblatt,
dessen April-Nummer 1831 die
hier abgedruckten drei Seiten zum
Landsgemeindegeschäft der Aus-
serrhoder Landbuchrevision
entnommen sind. Der Text ist anonym
erschienen, er lässt sich aber mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem

Herausgeber des Volksblatts, Pfarrer
Adrian Schiess (1786-1841), zuordnen.

Schiess verfolgte mit seiner

Monatsschrift die Absicht, der
Aufklärung zu dienen. Im ersten Aus-
serrhoder Verfassungskampfpositionierte

er sein Blatt als Gegengewicht

gegen allzu radikale Ideen vor allem
jüngerer Appenzeller «Ultras», die
via Flugschriften und die St. Galler
Zeitung Verbreitungfanden. Schiess

war ein überzeugter Liberaler, und
diese Haltung kommt im lesenswerten

Essay mit dem Titel «Ein kurzes
Wort von einem Landmanne, über
das Leben und Streben in unserm
Appenzellerlande» deutlich zum
Ausdruck. Der am Schluss des Textes

hochgehaltene «25. Artikel im
Landbuche» besagt, dass Gesetze nur mit
Wissen der Landleute erlassen werden

dürfen.
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— 64 -
mögliegen glitte ©efese.maegen, «nt> es wirb tie jeweilige

£>brigfeit «uctj in ter Sufnnft ttoc^ ©utg.-gnben tickten

tnüffet». Subeg möchte ieg bocg fragen : an wem feglt es

megr, bag »ie ein fo umwttfommeneS ©efesbttcg taten,
an ter Sbrigfeit; ober gm Botfe? Set täte feine Sweifet

fonbern fage gerabesu, naeg wejnen fegwaegen ©inflctrteit :

Sag es megr am Botte, ats an ter ;OBrigfeit fette / beitn

bas Sott ig ber ©efesgeber, unb tie Obrigfeit ig beg

©eftse's Berwatteiinn,
SaS es aber am Solle feglt, bauen ig, wie icg glaube,

ber Umganb bie faupturfitege: bag man fo ungteiege ®e-

fwnungen unb auflegten fat. ®er Sine Witt -bieS, ber

anbete baS. Siele Sente fagen, ogne eä su fennett, ober

SU prüfen: 3lur nichts StteueS! 9îur nicgtS SieueS

anbete mag «S geben, bie gar su biet Steigung s«m

Steuert gaben, unb glauben, atteS alte fei niegt tnegtgttt,
unb wetten fteg bamit entfcgufbigeit, bag cS jiibifeg ober

geibnifeg fei; jamgn btirfte fagen: wenn mau fag ttujifege
©aegen eintieften wollte, .<$ würbe igneit beffer gefatten,

unb biefcö btog, weit es. neu ig. -

SBieber anbete mögen fein, bie su Sttiemanb Sultanen
gaben, webet $ur Oörigfeit, noef snw SBotïe ; unb wep
eine Sacge nocg fe gut fein ntöegte, fo glauben fte, es trieft,
unb tagen fref auef niegt belegten, um bie ©aege helfet

einfegen jit fönnen.

Su atten ituigefammt rtiöcftc icf fagen : prüfet attcS,

unb bas ©tue begattet

Sag es juweifen audg an ber Öbrigleit fegten fömte,

ig fegt wogt s« glauben. ' SJiatt barf nur 10 Sagte jrttiif-
bettfen, ba man auef auf ber Spur war, bie ©efese s«

— 65.-
»eränbem, unb bas Sßolf, gätte barübet: entfegeiben fotten,

ob bie abänberung aitsnnegtnen ober sn berwerfeu fei, ogne

bag es bteftf6e genugfam fannte, inbem »ist su wenig

©eemptare beS ©Utwarfes ausgetgeift würben. ®asu gatte

baä Sott su furse Seit, bie ©aege su überlegen unb tett-

nen ju lernen ; aueg gatte man gefegen,. bag artifét sum

Sotfegein tarnen, bie beut gemeinen ÎCianne unb unferer

gteigeit naegtgeitig gewefeit wären. ®arum ig man fo

ersürnt werben, bag man bas Äinb mit bem Babe auSge-

fcflittet got.

aber jejt, glaube icf ,..ig es wieber an ber Seit, einen

SSerfucg su maegen. ©er jejigf Seitpuntt Weint gans baju

geeignet sn fein, ittian ig ia überall, fag in ber gansen

©tgweis mit ©efeseSa.bänberungm befegäftigt, unb begwegen

wüitfcgte icf bag manNiucg in nnferm Sanbe bas ©erf

angreifen, .unb,SMancger: metttet SanbeSbrüber rem ©egtum-

mer aufwaegen, unb'mit Bebacgtfamfeif naigfegen mötgte;

benn wenn wir immer fegtafen unb fegtiunmcrn, fo gegen

wir niegt nur gille, fonbern. wir fommen jurüf, unb wer-

ben baS 3tet niegt erreichen; Wettges wir erreitgen fottten,

wenn uttfre greigeit niegt gefegmätert werben barf. 3)tan

fege nur bie grfanntnige unb Bcfegtüffe »on tien- nnb att-

SHfitfen unb worn .©rogen SSatge,
'

»on iso3 Bis 1829, ®S

ig freitieg aueg riet SobenSroettgeS in benfetben entfalten,

unb mau gat pur attermeig bafür su waegen, bag trieft ber

25 artifet in; Sanbbucge eingefcfläfctt werbe., unb ber

gemeine fflann ©efagr taufe, einige feiner Slecgtc nnb

greigeiro; s» Mrtieren,
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Diskurs sind die Mehrheiten zwar entscheidend: Die
Verfassungsgeschichten der beiden Kantone bezeugen aber sehr
eindrücklich, wie fast ausnahmslos Minderheiten, manchmal
Einzelpersonen, Debatten anstiessen, immer wieder scheiterten,
letztlich dann aber doch die langfristige politische Entwicklung
prägten.

Die Unterschiede der beiden Kantone mit Blick auf ihre Orte
staatlicher Repräsentation werden in zwei Bilderserien zur
Darstellung gebracht. Während in Appenzell Innerrhoden eine
lebendige Tradition - die Landsgemeinde - den «Staat im Bild» in
fast allen Facetten zeigt, vertritt ein Kulturdenkmal - das
Regierungsgebäude in Herisau - das Staatsverständnis von Appenzell
Ausserrhoden unerwartet vielschichtig. Einzig die Judikative
fehlt: Diese hat ihren Sitz im Rathaus von Trogen.

Die weiteren Texte im Thementeil des Jahrbuchs widmen
sich der jüngeren Geschichte, namentlich der Ausserrhoder
Verfassung von 1995, die damals als «Jahrhundertwerk» gelobt
wurde und mit sprachlicher Präzision beeindruckte. In ausführlichen

Gesprächen erinnern sich die Vizepräsidentin der
Verfassungskommission und spätere Nationalrätin Dorle Vallender
und der damalige Ratschreiber Hans-Jürg Schär an den Prozess,
der zu dieser Verfassung geführt hatte, und an die
Aufbruchstimmung, die nach der Annahme des Frauenstimmrechts in
verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen und politischen

Lebens im Kanton spürbar war. Der Auftrag zur Überprüfung

bereits nach 20 Jahren fand Eingang in das Grundgesetz.
Im Wissen darum, dass Verfassungen vom Zeitgeist abhängig
sind, sollte jede Generation die Chance erhalten, eine Totalrevision

anzustossen. Nun ist in Appenzell Ausserrhoden seit 2018
eine neue Verfassung in Erarbeitung. Der Ausserrhoder
Ratschreiber Roger Nobs beschreibt in seinem Jahrbuch-Beitrag
die Grundlagen dieses Prozesses, beleuchtet das Projekt im
Kontext der schweizerischen Verfassungslandschaft, geht auf
die Entwicklung der Kantonsverfassung seit 1995 ein und widmet

sich schliesslich dem aktuellen Projekt. Dieses steht auch
im Zentrum der kurzen Statements von Mitgliedern der
Ausserrhoder Verfassungskommission. Es freut uns, dass sich 15 der
30 Mitglieder auf unsere Anfrage hin schriftlich zu Wort gemeldet

haben. Sie sprechen von ihren Erwartungen an die Arbeit in
der Kommission und beschreiben, welche Erfahrungen sie bis
dato gemacht haben. Das letzte Wort unter dem Titel «Pragmatischer

Ansatz - kaum Aufbruchstimmung» gehört unserem
langjährigen Vorderländer Chronisten Hanspeter Strebel, der
im Auftrag des Kantons die Erarbeitung der Verfassung
beobachtet und die Sitzungen der Kommission zusammenfasst. Die
Berichterstattungen von Hanspeter Strebel, aber auch die
Sitzungsunterlagen sowie Hintergrundinformationen sind unter
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www.ar.ch/regierungsrat/totalrevision-kantonsverfassung
zugänglich. Interessierte können als Gäste an den Plenumssitzungen

teilnehmen: Zwischen Ende August und Ende Dezember
2020 finden sieben Sitzungen à vier Stunden im Zeughaus Teufen,

Kantonsratssaal Herisau, Mehrzweckgebäude Rehetobel

und Buchensaal Speicher statt. Die administrative Hintergrundarbeit

wird durch das Verfassungssekretariat unter der Leitung
von Lloyd Seaders umgesetzt. Auch wir konnten auf die
Unterstützung des verantwortlichen Sekretärs zählen: vielen Dank!

Der zweite Teil des Jahrbuchs steht - wie gewohnt - im Zeichen
der Zeitgeschichte, das heisst der Chroniken, Nekrologe und der

Bevölkerungs- und Finanzstatistik beider Appenzell: ein herzliches

Dankeschön den Verfasserinnen und Verfassern der Statistik,

der Nachrufe und unseren fünfChronisten Jürg Bühler, René

Bieri, Martin Hüsler, Hanspeter Strebel und Rolf Rechsteiner.

Letztes Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle Monika Egli als

neue Vorderländer Chronistin angekündigt. Sie konnte leider

aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe nicht übernehmen.

Wir sind Hanspeter Strebel sehr dankbar, dass er in die
Lücke gesprungen ist. Ab der nächsten Jahrbuchausgabe
übernimmt David Aragai, Historiker und Archivar in Oberegg, das

Amt als Vorderländer Chronist.
Der dritte Jahrbuchteil gehört den Jahresberichterstattungen

der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Dieses Jahr

porträtieren wir die Appenzellische Volksschriftenkommission,
die in der zweiten Hälfte der 1880er-Jahre aus der AGG heraus

entstanden ist und sich 2020 aufgelöst hat. Ihre Aufgaben sollen

künftig von «kklick - Kulturvermittlung Ostschweiz» übernommen

werden. Anlässlich der Auflösung des Grabes von Eduard

und Hedwig Grubenmann-Lutz in Teufen erinnert Vorstandsmitglied

Gaby Bucher an dieses Gönnerehepaar, dem die AGG

sehr viel verdankt.
Im Anhang, dem vierten Jahrbuchteil, finden Sie unter der

Rubrik «Appenzeller Gedächtnis» eine Beschreibung der
Museen im Appenzellerland, verfasst von Isabelle Chappuis, Muse-
umskoordinatorin von Appenzell Ausserrhoden. Es handelt
sich hierbei nach der Präsentation der kantonalen Bibliotheken
und Archive in den letzten beiden Jahrbüchern um die Präsentation

einer dritten - und ersten nicht-kantonalen -
Institutionengruppe mit dem Auftrag der Bewahrung, Pflege und
Vermittlung des kulturellen Erbes beider Appenzell.

Neben den bereits erwähnten Autorinnen und Autoren gilt unser

Dank allen Mitwirkenden am aktuellen Jahrbuch, darunter
den Fotografen Jürg Zürcher und Hannes Thalmann, dem
Umschlaggestalter Werner Meier und den zahlreichen weiteren
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Personen, die Beiträge verfasst, an Gesprächen teilgenommen
sowie Berichte, Statistiken, Listen und Protokolle beigesteuert
haben. Besonders hervorheben möchten wir die Unterstützung
durch AGG-Präsidentin Vreni Kölbener, die stets umsichtig
mitdenkt und -hilft, wo dies möglich ist. Ein grosses Dankeschön
geht zudem an den Gestalter Rolf Egger und an die Appenzeller
Druckerei AG in Herisau, die für den reibungslosen Ablauf der
Produktion und des Versands der Jahrbücher besorgt ist.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir hoffen, Ihnen auch dieses Jahr
mannigfaltige Texte und interessante Bilderteile - unterhaltsame
Lektüre für die kommenden Herbst- und Winterabende - bieten
zu können. Und sollten Sie auch in früheren und/oder ganz
alten Jahrbüchern blättern und lesen wollen, empfehlen wir
Ihnen als Einstieg www.appenzelldigital.ch/appenzellische-
jahrbuecher.

Trogen/Teufen, im September 2020

Heidi Eisenhut, Leiterin Kantonsbibliothek
Appenzell Ausserrhoden

Hanspeter Spörri, Journalist, Vorstandsmitglied AGG


	Vorwort

